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D.A.S. ist der Marktführer in
Österreich bei den Spezialisten.
„Beim Prämienaufkommen sind
wir die Nummer 2”, sagt Vor-
standsvorsitzender Franz Kron-
steiner im Gespräch mit dem Ver-
kehr. Was ihn aber besonders
stolz macht: D.A.S. hat auf jeden
Fall die Themenführerschaft in
Sachen Rechtsschutzversiche-
rung.

Das kommt nicht von ungefähr.
Das Unternehmen ist seit 50 Jah-
ren auf dem Markt hierzulande.
Bei anderen Universalversiche-
rern rangiert Rechtsschutz unter
„ferner liefen”, als Spezialist
muss D.A.S. keine Rücksicht neh-
men auf andere Sparten im Haus.
„Wir können uns auf dieses The-
ma konzentrieren”, erklärt Kron-
steiner. Dem Kunden falle das in
mehrfacher Hinsicht auf: Bei Ge-
setzesänderungen werden sofort
neue Deckungskonzepte und Ser-
viceleistungen entwickelt und
dem Kunden kommuniziert, un-
ter anderem mit einer zweimal
pro Jahr erscheinenden Kunden-
zeitschrift.

Als Beispiel nennt Kronsteiner
die durch die Einführung des
Punkteführerscheins geänderten
Bedingungen.  „Früher waren im

Verwaltungsstrafrecht die Baga-
tellfälle nicht gedeckt, das hatte
mit dem Tarifsystem der Rechts-
anwälte zu tun, daher gab es nur
einen Versicherungsschutz bei
teuren Verwaltungsstrafen.”
Durch das neue Recht komme
aber jetzt die Möglichkeit hinzu:
Vormerkdelikt oder nicht? „Da-
her gilt bei Vormerkdelikten die
Bagatellgrenze nicht mehr, das
haben wir sofort realisiert”, infor-
miert Kronsteiner.

Das neue Unternehmensgesetzbuch

D.A.S. befasste sich in den ver-
gangenen Monaten intensiv mit
dem am 1.1.2007 in Kraft getre-
tenen Unternehmensgesetzbuch
(UGB). Das hat verfahrenstechni-
sche Auswirkungen, auch das so-
genannte „Kleingedruckte” bei
den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen erfährt markante Ände-
rungen. Neben „zwingenden”
Vorschriften, die auch durch Ver-
trag nicht geändert werden kön-
nen, gibt es eine Reihe von Son-
derbestimmungen, die durch aus-
drückliche vertragliche Vereinba-
rungen zwischen dem Unterneh-
mer und seinem Vertragspartner
abgeändert werden dürfen. Da-
her spielen aktuelle, allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB)

künftig eine besonders wichtige
Rolle.  Abgewichen kann bei-
spielsweise werden bei

* Mängelrüge,
* Verkürzung über die Hälfte,
* Haftung als Gesamtschuldner,
* Verzugszinsen,
* Gerichtsstand,
...
„Nach außen merkt man der-

zeit nichts, es gibt keine spekta-
kulären Fälle, aber das ist die
Ruhe vor dem Sturm”, formuliert
der Vorstandsvorsitzende. Er ist
sich sicher, dass einige Verfahren
in den nächsten Monaten kom-
men werden. Dabei kann das
„Kleingedruckte” eine Rolle

spielen, wesentlicher ist aber jene
Änderung, dass nun nicht nur ge-
gen natürliche Personen prozes-
siert werden kann, sondern auch
gegen juristische Personen. „Es
kann in vielen Fällen zwei Ver-
fahren geben, es wird jedenfalls
teurer.”

Güterbeförderer zählen zu den 
besonders gefährdeten Branchen

Überall dort, wo eine erhöhte
Unfallgefahr besteht, könnte es
künftig auch ein zweites Ge-
richtsverfahren gegen das Unter-
nehmen geben. Im Zentrum ste-
hen daher die Frächter, die Bau-
wirtschaft, aber auch Lebensmit-
telindustrie und -handel (verdor-
bene Waren). „Passiert etwa ein
Unfall, dann ist der Lkw-Lenker
zur Rechenschaft zu ziehen. Das
Unternehmen kann aber eben-
falls vor den Kadi zitiert werden,
wenn es Aufsichts- oder Arbeits-
pflichten nicht entsprechend
kontrolliert hat.” Das nennt man
dann Organisationsverschulden.

Studien zeigen es immer wie-
der: Die häufigsten Unfallursa-
chen sind Fahrfehler oder Über-
müdung, dann kommt das Thema
Überladung, keine oder nicht
richtige Ladungssicherung und
technische Mängel.

„Die Unternehmen sind natür-
lich arm dran”, sagt Kronsteiner.
Ständig gebe es neue Rechtsvor-
schriften, der Konkurrenzdruck
sei hoch, jetzt komme die Straf-
barkeit der Firma zusätzlich aufs
Tapet. „Eine falsche Risikokalku-
lation kann da durchaus exiss-

tenzgefährdend sein.”. Die Geld-
strafen seien nämlich „angezo-
gen” worden. Ein Beispiel: Lkw-
Unfall, das Gericht spricht von
fahrlässiger Tötung, bei 70
Tagsätzen je 2.000 Euro macht
das 140.000 Euro. „Dazu kom-
men dann noch die Beratungs-
kosten plus mögliche zivilrechtli-
che Konsequenzen, nicht zu re-
den von den Imageschäden.”

Für Kronsteiner ist klar: Der
Gesetzgeber wollte mit den neu-
en Rechtsvorschriften erreichen,
dass die Unternehmer Risikovor-
sorge betreiben. „Vermeiden ist
immer besser”, nennt das Kron-
steiner. Auf die Frächter und

Spediteure umgemünzt heißt das:
regelmäßige Überprüfung von
Lkw und Mitarbeitern, Lagerkon-
trolle und etliches mehr. „D.A.S.
bietet nicht nur einen Rechts-
schutz an, wir beraten auch unse-
re Kunden. Wir bieten auch eine
kostenlose strafrechtliche Prä-
vention an, dafür stellen wir er-
fahrene Sachverständige zur Ver-
fügung.”

Rechtsschutz weit verbreitet

Nach Meinung Kronsteiners ist
der Rechtsschutz bei Frächtern
weit verbreitet, aber „durch das
neue UGB besteht Anpassungsbe-
darf”. Etwa dadurch, dass früher
im Ermittlungsverfahren keine
Versicherung-Deckung notwen-
dig war, jetzt werde aber auch
diese Verfahrensstufe wichtig,
„weil ja noch ein zweites Verfah-
ren drohen kann. Das Risiko der
Unternehmen steigt, daher muss
man schon im Vorstadium alle
Möglichkeiten nutzen.”

Im Kfz-Bereich hat jeder eine
Haftpflichtversicherung. „Warum
dann noch eine Rechtsschutzver-
sicherung?” Für den Fall, dass
beide Streitparteien bei der glei-
chen Versicherung sind, bietet
D.A.S. sogenannte Kollisionsbe-
rater. „Eine erweiterte Deckung
sollten aber vor allem Vertreter
besonders gefährdeter Branchen

überlegen. Beispielsweise sind
Sozialbetrug bei zu später An-
meldung oder ein Korruptions-
verdacht von den herkömmlichen
Polizzen nicht gedeckt.”

Nach all den Ausführungen
von Franz Kronsteiner ist man
fast geneigt zu sagen: Kein
Rechtsschutz? Das ist Risiko pur.

Versichern beruhigt, lautet einer der zahlreichen Slogans der Branche. Aber nur, solange nichts
passiert. Denn im Ernstfall stellen sich dann meist weitere Probleme. Unterversichert? Prämien-
verzug? Schaden nicht gedeckt? In zahlreichen Fällen ist es dann hilfreich, eine weitere Versi-
cherung zu haben, nämlich eine Rechtsschutzversicherung.

Spezialisten leisten mehr

Man kann warten, was pas-
siert, und dann mit der Versi-
cherung über Prämienhöhe und
Vorsorgemodelle streiten, oder
man setzt von vorneherein auf
einen hohen Selbstbehalt, um
„spürbar” Arbeitsabläufe und
die Kontrolle zu optimieren.
Die Salzburger Spedition hat
sich für Letzteres entschieden.
„Wir haben eine Umsatzpolizze
mit einer Selbstbehaltregelung,
nicht nur bei der Spedition,
auch bei den Autotransporten
und dem DPD-Paketdienst”,
sagt Gariele Wimmer, Versiche-
rungsspezialistin bei Lagermax.
Ständig werden die Mitarbeiter
zu versicherungsrelevanten Fra-
gen geschult, mehrmals im Jahr
gibt es Aussendungen dazu.
Auch die Lagerarbeiter müssen
immer wieder „die Schulbank
drücken”. Bei den Subunter-
nehmen wird bei Schadenshäu-

fung schon einmal „die Rute ins
Fenster gestellt”, gibt Gabi Wim-
mer unumwunden zu.

Durch die intensiven Schu-
lungsmaßnahmen der letzten
Jahre hat sich die Situation sehr
verbessert. Auslöser für diese
Strategie waren Änderungen im
deutschen Recht bezüglich Or-
ganisationsverschulden. „Da wir
mit vielen Partnern in Deutsch-
land zusammenarbeiten, muss-
ten wir entsprechend reagie-
ren.” Mittels Scanning wird vor
allem bei den Transport- und
Lager-Schnittstellen genau er-
hoben, wer was wann macht.
„Damit ist die Arbeit nachweis-
bar.”

Hoher Selbstbehalt, geringe
Prämie – „auf die Prämienhöhe
haben unsere Vorsorgemetho-
den aber bisher keinen Einfluss
gehabt”, sagt Gabi Wimmer.
Vielleicht bei den nächsten Ver-
tragsänderungen, wenn wieder
ein Makler eingeschaltet wird.
Übrigens: Eine eigene Rechts-
schutzversicherung hat Lager-
max  zur Zeit nicht parat. 

Umsatzpolizze
bringt Vorteil
Bei Lagermax hat man sich in der
Division Spedition schon vor Jahren
für intensive Schulungen und Kon-
trollen zur Schadensprävention ent-
schieden.
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